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Beschluss: 
 
Der Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss beschließt, die Veranstaltung 
„Quedlinburger Rauhnacht“, die am 03.01.2026 erstmals von der Kaufmannsgilde zu 
Quedlinburg e.V. in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Steinbrücke durchgeführt wird, im 
Rahmen des EHI-Förderprogramms der Welterbestadt Quedlinburg im beantragten Umfang zu 
fördern. 
 
Die Förderung erfolgt gemäß den Bestimmungen der EHI-Förderrichtlinie und im Rahmen der 
hierfür verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
 
 

 Beschlussvorlage  

Vorlage Nr.: BV-WVLQ/032/25 

öffentlich 

Förderantrag der Kaufmannsgilde zu Quedlinburg e.V. zur Durchführung 
der Veranstaltung „Quedlinburger Rauhnacht„ am 03.01.2026 – 
Entscheidung über Förderung im Rahmen des EHI-Förderprogramms 

Erstellungsdatum: 24.10.2025   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

11.11.2025 Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss der  
                       Welterbestadt Quedlinburg Entscheidung 

 



Sachverhalt: 
 
Die Werbegemeinschaft Steinbrücke beabsichtigt, am 3. Januar 2026 erstmals die 
Veranstaltung „Quedlinburger Rauhnacht“ durchzuführen. Ziel der Veranstaltung ist es, die 
historische Altstadt auch in der nachweihnachtlichen und touristisch ruhiger werdenden Zeit zu 
beleben, die regionale Identität zu stärken sowie Besucherinnen und Besucher auf attraktive 
Weise an die Welterbestadt Quedlinburg zu binden. 
 
Das Veranstaltungsformat wurde gemeinsam mit der Kaufmannsgilde zu Quedlinburg e.V. 
entwickelt. Damit bündeln zwei zentrale Vertretungen der örtlichen Händlerschaft ihre Kräfte, 
um ein neues, gemeinschaftlich getragenes Veranstaltungsangebot zu schaffen. Die 
Werbegemeinschaft Steinbrücke und die Kaufmannsgilde zu Quedlinburg e.V. teilen sich die 
Organisation und die entstehenden Kosten der Veranstaltung. Aus diesem Grund werden beide 
Organisationen jeweils einen Förderantrag im Rahmen des EHI-Förderprogramms der 
Welterbestadt Quedlinburg einreichen. 
 
Die Welterbestadt Quedlinburg hatte im Vorfeld angeregt, dass die Händlerschaftsvertretungen 
die Durchführung der Veranstaltung übernehmen und dabei ihre Unterstützung im Rahmen der 
verfügbaren Fördermöglichkeiten in Aussicht gestellt. 
 
Auch die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM) unterstützt das Vorhaben und sieht in 
der Veranstaltung eine sinnvolle Ergänzung des städtischen Veranstaltungskalenders sowie 
eine Chance, die touristische Nebensaison zu stärken und neue Besuchergruppen 
anzusprechen. 
 
Im Rahmen der „Quedlinburger Rauhnacht“ sind verschiedene Aktionen und Programmpunkte 
vorgesehen, die auf die Traditionen und Mythen der Rauhnächte Bezug nehmen. Zudem sollen 
lokale Gewerbetreibende und gastronomische Betriebe aktiv eingebunden werden, um die 
Innenstadt als lebendigen Erlebnisraum zu präsentieren und die lokale Wirtschaft zu stärken. 
 
Die Veranstaltung erfüllt in vollem Umfang die Förderziele der EHI-Förderrichtlinie, 
insbesondere: 

• Die Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, 

• Die Unterstützung lokaler Akteure und Initiativen, 

• Die Stärkung der regionalen Identität und des Gemeinschaftsgefühls, 

• sowie die Förderung nachhaltiger, gemeinschaftsorientierter Veranstaltungsformate mit 
lokaler Wertschöpfung. 

Die Verwaltung befürwortet daher die Förderanträge der Werbegemeinschaft Steinbrücke und 
der Kaufmannsgilde zu Quedlinburg e.V. und empfiehlt dem Ausschuss, den Anträgen im 
Rahmen der verfügbaren Mittel des EHI-Förderprogramms zuzustimmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen 
 

☒ Ja  ☐ Nein  

 

Erläuterungen 
 
 



Die Förderung erfolgt gemäß den Bestimmungen der EHI-
Förderrichtlinie aus den im Haushalt der Welterbestadt Quedlinburg 
bereitgestellten Mitteln für das EHI-Förderprogramm. 
Die genaue Fördersumme richtet sich nach den bewilligten 
Förderanträgen der Antragstellerinnen und der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
 

 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Förderantrag der Kaufmannsgilde zu Quedlinburg e.V. 


